
§ 125 Rahmenempfehlungen und Verträge

(1)  Die  Spitzenverbände  der  Krankenkassen  gemeinsam  und  einheitlich  und  die  für  die 
Wahrnehmung  der  Interessen  der  Heilmittelerbringer  maßgeblichen  Spitzenorganisationen  auf 
Bundesebene  sollen  unter  Berücksichtigung  der  Richtlinien  nach  §  92  Abs.  1  Satz  2  Nr.  6 
gemeinsam Rahmenempfehlungen über die einheitliche Versorgung mit Heilmitteln abgeben; es 
kann auch mit den für den jeweiligen Leistungsbereich maßgeblichen Spitzenorganisationen eine 
gemeinsame  entsprechende  Rahmenempfehlung  abgegeben  werden.  Vor  Abschluß  der 
Rahmenempfehlungen ist der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Die Stellungnahme ist in den Entscheidungsprozeß der Partner der Rahmenempfehlungen 
einzubeziehen. In den Rahmenempfehlungen sind insbesondere zu regeln:

1.  Inhalt der einzelnen Heilmittel einschließlich Umfang und Häufigkeit ihrer

    Anwendungen im Regelfall sowie deren Regelbehandlungszeit,
2.  Maßnahmen zur Fortbildung und Qualitätssicherung, die die Qualität der
    Behandlung, der Versorgungsabläufe und der Behandlungsergebnisse umfassen,
3.  Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des Heilmittelerbringers mit dem
    verordnenden Vertragsarzt,
4.  Maßnahmen der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung und deren Prüfung
    und
5.  Vorgaben für Vergütungsstrukturen.

(2) Über die Einzelheiten der Versorgung mit Heilmitteln, über die Preise, deren Abrechnung 
und die Verpflichtung der Leistungserbringer zur Fortbildung schließen die Landesverbände 
der  Krankenkassen  sowie  die  Verbände  der  Ersatzkassen  mit  Wirkung  für  ihre 
Mitgliedskassen  Verträge  mit  Leistungserbringern  oder  mit  Verbänden  der 
Leistungserbringer;  die  vereinbarten  Preise  sind  Höchstpreise.  Wird  die  Fortbildung 
gegenüber den Landesverbänden der Krankenkassen sowie den Verbänden der Ersatzkassen 
nicht nachgewiesen, sind in den Verträgen nach Satz 1 Vergütungsabschläge vorzusehen. 
Dem  Leistungserbringer  ist  eine  Frist  zu  setzen,  innerhalb  derer  er  die  Fortbildung 
nachholen kann.
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